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Nultur und Mrtftagw
vie Sprache in öer /lrmee.

Die spracheilfrage bildet nur einc Seite im Problem der nationalen Minder«
heiten und die Sprache der Armee ist wieder nur ein Teil der Sprachcnfrage, der
aber besonderes Interesse verdient, Wohl überall erscheint dic Armee als der stärkste
Ausdruck der staatlichen Einheit, und Regungen der nationalen Minderheiten merden

in ihr am stärksten unterdrückt. So kommt es, daß fast in allen Armeen', nur
die eine Landessprache gesprochen wird, einerseits um gerade während des Militärdienstes

die Angehörigen sprachlicher Minderheiten an den Gebrauch der Staatssprache

zu gewöhnen, und anderseits auch, weil man der Ausfassung ist, die Einheit

dcr Armee, die aus militärischen Gründen unbedingt gefordert werden muß,
gehe bei der Berücksichtigung sprachlicher Minderheiten in die Brüche, So mird in
der italienischen Armee nur italienisch gesprochen, in der tschechischen Armee nur
tschechisch. Auch in der sranzösischen Armee gibt cs natürlich nur eine Dienstsprache;
immerhin ist hier die Militärverwaltung angewiesen, sich im Verkehr mit der
elsässischen und lothringischen Bevölkcrung der Zweisprachigkeit zu bedienen; cin
Reservist im deutschen Sprachgebiet, dcr zn einer Armeeübnng einrücken mnß,
erhält cine Ordre auf deutsch und auf französisch. Noch weiter hat Belgien gehen
müssen, wo es nun slämischc Kompagnien, Batterien und Schwadronen gibt, in
denen dic Unterweisung dcr Mannschaften in flämischer Sprache zu crsolgen hat.
Von einer völligen sprachlichen Zweiteilung der Armee würde man deren Untergang

befürchten. Schon dic jetzige Lösung stößt allerdings aus mancherlei
Schwierigkeiten, weil das Offizierskorps zur Hauptsache französisch eingestellt ist und nur
zum kleinsten Teil die flämische Sprache beherrscht.

Wir Schweizer können nnr schwer verstehen, daß den Minderheiten in diesen
Staaten, vor allem in der Armee, so große Schwierigkeiten gemacht werden. Bei
nns ist es ja auch in dcr Armee selbstverständlich, daß jcder Soldat in seiner Muttersprache

spricht und auch kommandiert wird. Es scheint uns, eiu anderes Verfahren
müßte nicht nur nationale, sondern besonders auch militärische Gesahren in sich

tragcn. Der Soldat, dem im Militärdienst in ciner Fremdsprache Unterricht
erteilt nnd besohlen wird, muß gegen solchcn Dienst eine gewisse Abneigung empfinden,
auch wcnn er sonst gerne Dienst leisten würde, nnd sich als anderssprechcnder
Angehöriger einer Minderheit fremd nnd minderen Rechtes vorkommen. Eine fremde
Besehlssprachc erschwert zudem sicherlich den Unterricht und sührt bei all denen,
die die ofsiziclle Befchlssprache überhaupt nicht verstehen, zu einer bloßen Ab-
richtcrei. Das widerspricht aber der immer mehr betonten Notwendigkeit, den

einzelnen Soldaten zur Persönlichkeit zu erziehen,

Jn der Schwciz empfindet man gewisse Schwierigkeiten, die dic Rücksicht auf
die Mehrsprachigkeit gelegentlich mit sich bringt, als so selbstverständlich, daß man
sie gar nicht als Nachteile betrachtet, Dic Sprachenrcgclung bildete überhaupt in
der Armee nie ein Problem, weil sie zurückgeht auf die Truppenkontingente der
Kantone, wo natürlich in der offiziellen Sprache des betreffenden Kantons
befehligt wurde. Aber selbst innerhalb der Kantone findet man noch einc gebietliche
Aufteilung der Truppen; häufig zogen dic Mannschaften cines Tales oder einer
Vogtei unter eigenem Fähnlein zum Hauptbanncr dcs Kantons; Bern hatte
beispielsweise besondere sranzösischsprechendc Truppcnkörper, die sich aus der Waadt
rekrutierten, sodaß also auch in den mehrsprachigen Kantonen grundsätzlich der
Soldat in seiner Muttersprache kommandiert wurde. Die heutige Armee als Erbe
der alten bunten Kontingente der Kantone hat diesen Grundsatz ohne weiteres
übernommen. Trotzdem auch in der Schweiz der Einhcitsgedanke am stärksten in
der Armee zum Ausdruck kommt, und er neben manchen Äußerlichkeiten selbst die
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kantonalen Banner verschwinden ließ, tastete er dic Mehrfprachigkeit der Armee
nie an, weil sprachliche Unduldsamkeit der Eidgenossenschast von Haus aus fremd ist.

Die rechtlichen Grundlagen der Mehrsprachigkeit unserer Armee ruhen in dcr
Bundcsverfassung, Einmal erklärt Art. 116 die drei Hauptsprachen der Schweiz
zu Nationalsprachen des Bundes, und die Nationalsprachen des Bundes sind ohne
weiteres auch Dienst- und Besehlssprachen der Armee. Darüber hinaus stellt Art. 19
der Verfassung fest, daß das Bundcsheer sich aus den Truppenkörpern der Kantone
zusammenzusetzen hat und Art. 21 gebietet, die Truppenkörper aus der Mannschaft
desselben Kantons zu bilden. Die heute noch, wenigstens in ihrer Hauptwaffe: der

Infanterie, föderalistische Gliederung der Armee gewährleistet schon in 14

einsprachigen Kantonen die sprachliche Einheit ihrer Truppen, Die Truppenorganisation

ist aber noch weiter gegangen nnd hat auch inncrhalb der Kantone die Truppen
territorial rekrutiert unter Berücksichtigung der Sprachgrenzen, überall werden
die Regimenter aus Bataillonen der gleichen Sprache zusammengesetzt, sodaß von
den 37 Jnfanterieregimentern 36 einsprachig sind. Eine Ausnahme bildet nur das
Bündncr Regiment, das zwei itnlienischsprechende Kompagnien aufweist mit den

Mannschaften der italienischen Talschaften Graubündcns, Ans dem Bestreben, auch
die größern Truppenkörper und Hcereseinheiten nach Möglichkeit einsprachig zn
gestalten, wurden sogar Bataillone dcs gleichen Kantons verschiedenen Divisionein
zugeteilt. So gehört das welsche Walliser-Regiment 6 zur welschen ersten Division,
während das deutsche Oberwalliser-Bataillon 89 zur deutschen dritten Division
gehört, die sich sonst nur aus Deutschbernern zusammensetzt. Die welschen Trnppcn
des Berner Jura bilden das Regiment 9 der welschen Brigade 4 in der
zweisprachigen zweiten Division, während die deutschen Truppen des Lausentalcs im
Berner Jura als Bataillon 23 zum deutschen Gebirgsregiment 10 in der
zweisprachigen Gebirgsbrigade 5 gehören. Im gleichen Regiment befindet sich auch
das deutsche Bataillon 17 des Kantons Freiburg, während die übrigen Truppen
dieses zweisprachigen Kantons das welsche Regiment der Gebirgsbrigade 5 bilden.

Wie bei der Jnsanterie werden auch bei den SpezialWaffen die Einheiten nach

Möglichkeit ans gleichsprachigen Mannschaften zusammengesetzt und diese den

Heereseinheiten der gleichen Sprache zugeteilt. Von den sechs Divisionen sind ir/z
Divisionen französisch und 4t/z Divisionen einheitlich oder mehrheitlich deutsch,
Ausnahmen bilden nur das Tessinerregiment in der 5, Division und die beiden
italienischsprechenden Kompagnien der 6, Division, Als gemischtsprachige Divisionen
kommen somit eigentlich nur die 2, und die 5, in Betracht, Jn ihnen findet man
natürlich auch Zweisprachigkeit in den Stäben, die über Truppenkörper verschiedener
Sprache versügen (Brigadestäbe 5 und 15 und Divisionsstäbe), und in den SpezialWaffen

und Dienstzweigen, So trifft man beispielsweise im Sappeurbataillon der
5. Division und in der Gebirgssanitätsabteilung der Brigade 15 je eine italienischsprechende

Einheit, während in andern Einheiten der Spezialwaffcn, z, B, Kavallerie,
Radfahrer ?c. nur einzelne Züge oder Halbzüge aus italienischsprechenden Soldaten
bestehen, Jn den beiden zweisprachigen Divisionen findet man auch je zwei Di«
Visionsgerichte, eines für die deutschen, das andere für die welschen Soldaten, Ähnlich

wie in den Divisionen nach Möglichkeit zweisprachige Einheiten und Truppenkörper

vermieden werden, so werden auch bei den Armeetruppen Einheiten und
Truppenkörper möglichst einsprachig gebildet.

Wo zweisprachige Einheiten nicht vermieden werden können, werden eben die
Befehle in beiden Sprachen gegeben. Diese Praxis beruht auf einem Entscheid des
Bundesrates vom Jahre 1893, der damals nötig wurde, weil in der bunt
zusammengewürfelten 8, Division auch bei den Tessiner Bataillonen und dem welschen Wal-
liserbataillon die Befehle in deutscher Sprache gegeben worden waren. Die Doppel-
defehle sind umso leichter möglich, als fast jeder Osfizier zwei Landessprachen
beherrscht und es auch für zweisprachige Einheiten nicht schwer fällt, entsprechende
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Offiziere zu finden, Bedingung ist die Zweisprachigkeit allerdings nicht. Einzig für
Jnstruktionsoffizierc mird die Kenntnis einer zweiten Landessprache gefordert.

So hat sich in der Schweiz die Gleichberechtigung der Sprachen nicht nur im
öffentlichen Leben, sondern auch in der Armee zum selbstverständlichen Grundsatz
entwickelt. Irgendwelche Gefahr für ihre Einheit ist der Armee daraus nie
entstanden. Im Gegenteil, als wahrend des Weltkrieges sich die Sympathien der
Landesteile dcn verschiedenen kriegführenden Parteien zuwandten, herrschte in der
Armee strengster Ncntralitätswille vor, der alle gefühlsmäßigen Hinneigungen zu
der einen oder andern Seite der Kriegführenden einzudämmen vermochte und so

die Armee zum stärksten Bindeglied zwischen den einzelnen Sprachgebieten machte,

Gottfried Zeugin,

Sucher Rundschau
Schweizerische Energiewirtschaft.

Vr. Max Leo Keller: Schweiz. Energie¬
wirtschaft, Vie Notwendigkeit unö
volkswirtschaftliche Seöeutung einer
einheitlichen Planwirtschaft für öie
schweizer. Elektrizitätsversorgung z

Verlag Sauerlönöer, flarau, laziz
112 S. mit zahlr. Tabellen usw.

Der Verfasser ist unsern Lesern durch
seine in Nr, 8 und 9 des VI,
Jahrganges (1926/27) der „Monatshefte"
veröffentlichte Arbeit über „Das Pro
blem dcr schweizerischen Elektrizitäts
wirtschaft, eine Kritik und ein Weg zur
Lösung", bekannt. Die dort entwickelten
Gesichtspunkte merden in der vorliegen
dcn Schrift erweitert und vertieft. Unsere

Elektrizitätswirtschaft lcidct nn
einer unheilvollen Zersplitterung, Wohl
weist sic beachtenswerte Einzellcistungen
ans, die der schweizerischen Technik cin
glänzendes Zengnis ausstellen. Aber
volkswirtschaftlich arbeitet sie nicht nntcr
dcm Gesichtspunkt dcr höchsten Nutzwir
kung. Ein Blick in die Veröffentlichungen

der Wcltkrafttonferenz vom Jahrc
1929 zeigt, daß dic Schweiz in Bezug
auf Ausnutzung der installierten
Leistung unter den 15 angeführten Ländcrn

an drittletzter, in Bezng auf
Ausnützung des investierten Kapitals an
letzter Stelle steht, Kanada
und Norwegen, die wie wir
ausgesprochene Wasserkraftländer sind, zeigen
in diesen Punkten einc zwei- bis drci-
sache Überlegenheit gegenüber dcr
Schweiz. Wir kämen bei Verwendung
von Dampfkraftwerken zur Erzeugung
unseres Energiebedarfs im Jahre um
19 Millionen Franken billiger als wir

init unserer unwirtschaftlich arbeitenden
Elektrizitätswirtschaft heute kommen.
Die gegenwärtige schweizerische
Elektrizitätswirtschaft könnte sich in ihrcr
jetzigen Form gar nicht halten, wenn
sic dcm sreien Konkurrenzkampf übcr-
lcisfcn würde.

Unsere Wasser- nnd Elektrizitätspoli-
rit wirkte sich anfänglich durchaus
vorteilhaft aus. Dann ist aber immcr mehr
versäumt morden, sie rechtzeitig
planmäßig auszugestalten. Kann man für
dieses Versäumnis auch nicht einen un-
mittclbarcn „Schuldigen" verantwortlich

machen, so liegen dic Ursachen der
jetzt eingetretenen Fehlivirtschnst doch

ganz offensichtlich in einer allzusehr
Zondcrintcrcsscn vcrfolgcudcn Werlpoli-
til und in dcr Engherzigkeit, mit der
verschieden? Kantone ihre Hohcit auf
diesem Gebiet wahren, Keller leugnet
durchaus nicht dic geschirhtlichc Bcrcch-
tiguiig cincs gcwissen kantonalen Par-
tikularismns, Nnr hat dieser im
modernen Wirtschaftsleben keinen Platz,
Entschuldigen kann man die Unzuläug-
lichteit nnscrer hcutigen Energieversorgung

sehr wohl mit historisch-politischen
Gründen, Aber unserer so eng mit dcr
Weltwirtschaft verflochtenen Industrie ist
mit cinem solchen Hinweis wenig
geholfen, Ihr ansländischer Abnehmer
zahlt ihr deswegen keinen Rappen mehr,
ob sie sich noch so schr auf konstitutionelle

und politische Sonderheiten ihres
Landes berufe.

Zur Abhilfe schlägt Keller eine
elektrische Planwirtschaft vor, die mit der
Zerstückelung und Zerreißung des schwei-


	Kultur- und Zeitfragen

